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Anlage 3 

- Diabetologisch qualifizierter Arzt / pädiatrische Einrichtung/zugelassene oder 
ermächtigte Krankenhausärzte/qualifizierte Einrichtungen für die Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen - 

 

zum Vertrag nach § 137f SGB V über die Durchführung eines strukturierten Behandlungsprogramms (DMP) 
nach § 83 SGB V zur Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung von Versicherten mit 
Diabetes mellitus Typ 1 

1. Versorgungsstufe 

 

Teilnahmeberechtigt als koordinierender Arzt sind Vertragsärzte oder ermächtigte Einrichtungen, 
zugelassene und ermächtigte Krankenhausärzte die nachfolgende Strukturvoraussetzungen  - 
persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen und die die geregelten Vertragsinhalte, 
insbesondere die Versorgungsinhalte und die erforderliche Dokumentation, einhalten.  

Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sollte die Langzeitbetreuung grundsätzlich, bei 
Jugendlichen unter 21 Jahren fakultativ durch einen diabetologisch qualifizierten Pädiater / 
pädiatrische Einrichtung / zugelassene oder ermächtigte Krankenhausärzte / qualifizierte 
Einrichtungen erfolgen. In begründeten Einzelfällen kann die Koordination durch einen in der 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen diabetologisch besonders qualifizierten Arzt / 
pädiatrische Einrichtung / zugelassene oder ermächtigte Krankenhausärzte / qualifizierte 
Einrichtungen erfolgen.1 Die Betreuung der Versicherten muss in diesem Fall in enger Kooperation 
mit einem/einer am Vertrag teilnehmenden diabetologisch qualifizierten Pädiater / pädiatrische 
Einrichtung / zugelassene oder ermächtigte Krankenhausärzte / qualifizierte Einrichtungen 
erfolgen. Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte 
erfüllt sein. 

                                            
1 12. RSAV Änderungsverordnung Ziffer 1.8.1; Anlage 7 RSAV 
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Voraussetzung Nachweis Nachweis/-
form 

 

fachliche und 
organisatorische 
Voraussetzungen:  

diabetologisch 
qualifizierter Pädiater  

und 

diabetologisch 
besonders qualifizierte 
pädiatrische 
Einrichtung/Arzt für die 
Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen 

und 

zugelassene oder 
ermächtigte 
Krankenhausärzte 

 

Diabetologisch qualifizierter Arzt /Ärztin 

 · „Mindestens 1 diabetologisch qualifizierter Facharzt/ärztin 
für Kinderheilkunde mit einer Anerkennung als  

 - „Diabetologen DDG“ oder  

 - der Berechtigung zum Führen der Schwerpunktbe-
zeichnung „Kinderendokrinologie und –diabetologie“ 
(gemäß Kammerrecht der Ärztekammern) oder  

- der Berechtigung zum Führen der Zusatzweiterbildun-
gen „(Kinder-) Endokrinologie und/oder Diabetologie“ 
(gemäß Kammerrecht der Ärztekammern) und ausrei-
chende Erfahrung in der Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1. 

 Behandlung von mind. 70 Kindern und Jugendlichen pro 
Jahr, die an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt sind. 

 Teilnahme an einer Arztinformationsveranstaltung und 

 Information durch Arzt-Manual 

 Mindestens einmal jährliche Teilnahme an diabetesspezifi-
schen Fortbildungen,  

und 

 mindestens zweimal jährliche Teilnahme   
an diabetesspezifischen Qualitätszirkeln.   
Mindestdauer der Fortbildungen,  
Teilnahme an QZ 4 Stunden / Jahr 

 Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten vor Ort  

und  

 Sofern die Koordination in begründeten Einzelfällen durch 
einen diabetologisch besonders qualifizierten Arzt / Einrich-
tung erfolgten soll, ist bei Antragstellung der Nachweis der 
engen Kooperation durch die Vorlage eines Kooperationsver-
trages mit einem/einer teilnehmenden diabetologisch 
qualifizierten Pädiater/Einrichtung zu erbringen. 

und 

 Nachweis der interdisziplinären Versorgung in stationär und 
ambulant vernetzten Diabetes–Teams durch Vorlage eines 
Kooperationsvertrages.  

 

zu Beginn der 
Teilnahme und 
anschließend 1 x 
jährlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Beginn der 
Teilnahme 

 

 

 

 

zu Beginn der 
Teilnahme 
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Voraussetzung Nachweis Zeitpunkt/ 

Häufigkeit 

 

Nicht-ärztliches 
Personal 

 

Qualifikation nicht-ärztliches Personal 

 mindestens ein(e) Diabetesberater/in DDG (Es sollen 
ausschließlich DDG-Beraterinnen eingesetzt werden, die 
zugleich fortgebildete Kinderkrankenschwestern sind) 

Zusammenarbeit mit 

 einem(r) Oecothrophologen/in oder Diätassistenten/in 

 mindestens einmal jährliche Teilnahme  

 des nichtärztlichen Fachpersonals an 
diabetesspezifischen Fortbildungen 

 

zu Beginn der 
Teilnahme und 
anschließend 1 x 
jährlich 

Apparative 
Ausstattung jeder für 
DMP gemeldeten 
Betriebsstätte 

 Verfügbarkeit der erforderlichen diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren im Rahmen des Fachgebietes in 
der Vertragsarztpraxis 

 Schulungsraum mit erforderlicher Ausstattung (bei 
Durchführung von Schulungen) 

 Blutdruckmessung nach nationalen und internationalen 
Qualitätsstandards2 

 Qualitätskontrollierte Methode zur Blutzucker- und HbA1c-
Messung, mit verfügbarer Labormethode zur naß-
chemischen Blutglukosebestimmung3 4 

 EKG 4 

 Sonographie5, Doppler-oder Duplexsonographie5 

 

zu Beginn der 
Teilnahme und 
anschließend 1 x 
jährlich 

                                            
2 Qualitätsstandards gemäß den Empfehlungen in der Begründung zur 12. RSAV-Änderungsverordnung Ziffer 1.5.4.1 
3 gemäß Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen 
4 Die Untersuchung kann auch als Auftragsleistung erbracht werden. 
5 Die Untersuchung kann entweder mit einer Genehmigung nach der Ultralschall-Vereinbarung oder als Auftragsleistung 
erbracht werden. 
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Überweisung vom koordinierenden Arzt / Einrichtung zu anderen Fachärzten / 
Einrichtungen  

 
Bei Vorliegen folgender Indikationen muss der koordinierende Arzt / die koordinierende 
Einrichtung eine Überweisung des Patienten zu anderen Fachärzten / Einrichtungen unter 
Berücksichtigung der Patienteninteressen und regionaler Besonderheiten veranlassen, 
soweit die eigene Qualifikation für die Behandlung des Patienten nicht ausreicht6.  
 
– bei Vorliegen eines diabetischen Fußsyndroms oder eines Hochrisikofußes an eine auf 

die Behandlung des diabetischen Fußes qualifizierte Einrichtung 
 
– zur augenärztlichen Untersuchung insbesondere der Untersuchung der Netzhaut  
 
– bei geplanter oder bestehender Schwangerschaft in eine in der Behandlung von 

Schwangeren mit Typ 1 DM erfahrene qualifizierte Einrichtung  
 
– Zur Einleitung einer Insulinpumpentherapie in eine mit dieser Therapie erfahrene 

diabetologisch qualifizierte Einrichtung  
 
– bei bekannter Hypertonie und bei Nicht-Erreichen des Ziel-Blutdruck-Bereiches 

unterhalb systolisch 140 und diastolisch 90 mm Hg innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten zum jeweils qualifizierten Facharzt/Einrichtung  

 
– Patienten bis zum 18. Lebensjahr bei schwerer psychischer Komorbidität und/oder 

anhaltener Coping- und Complianceproblematik (Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie/Psychosomatik) 

 
 
 
Beim Vorliegen folgender Indikationen soll eine Überweisung zur Mitbehandlung erwogen 
werden:  
 
- bei signifikanter Kreatinin-Erhöhung / bzw. bei Einschränkung der Kreatinin-

Clearance zum Nephrologen  
 
- bei Vorliegen makroangiopathischer, einschließlich kardialer Komplikationen, zum 

jeweils qualifizierten Facharzt/Einrichtung 
 
- bei allen Fuß-Läsionen in eine für die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms 

qualifizierte Einrichtung 
 
 
________________________________ 
6 12. RSAV-Änderungsverordnung Ziffer 1.8.2.1. 
7 12. RSAV-Änderungsverordnung Ziffer 1.8.3. 
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Einweisung in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung 
 
Indikationen zur stationären Einweisung in ein geeignetes Krankenhaus bestehen 
insbesondere bei7: 
- Notfall (in jedes Krankenhaus), 
 
- ketoazidotischer Erstmanifestation an eine diabetologisch qualifizierte stationäre 

Einrichtung/ qualifiziertes Krankenhaus, 
 
- Abklärung nach wiederholten schweren Hypoglykämien oder Ketoazidosen (diabetolo-

gisch qualifiziertes Krankenhaus), 
 

- Verdacht auf infizierten diabetischen Fuß neuropathischer oder angiopathischer 
Genese sowie bei akuter neuroosteopathischer Fußkomplikation in ein für die Behand-
lung des diabetischen Fußsyndroms qualifiziertes Krankenhaus,  

 
- Patienten bis zum 18. Lebensjahr bei schwerer psychischer Komorbidität und/oder 

anhaltener Coping- und Complianceproblematik (Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie/Psychosomatik) 

 
- Nicht-Erreichen eines HbA1c-Wertes unter dem ca. 1,2-fachen der oberen Norm der 

jeweiligen Labormethode nach in der Regel 6 Monaten (spätestens 9 Monaten) 
Behandlungsdauer in einer ambulanten diabetologisch qualifizierten Einrichtung. Vor 
einer Einweisung in diabetologisch qualifizierte Einrichtungen ist zu prüfen, ob der 
Patient von einer stationären Behandlung profitieren kann, 

 
- Kindern und Jugendlichen mit neu diagnostiziertem Diabetes mellitus Typ 1 in 

pädiatrisch diabetologisch-qualifizierte Einrichtungen,  
 
- ggf. zur Einleitung einer intensivierten Insulintherapie in eine diabetologisch qualifizier-

te stationäre Einrichtung, oder die zur Durchführung von strukturierten Schulungs- und 
Behandlungsprogrammen qualifiziert ist, 

 
- ggf. zur Einleitung einer Insulinpumpentherapie, 
 
- ggf. zur Mitbehandlung von Begleit- und Folgekrankheiten des Diabetes mellitus Typ 1. 
 
- ggf. zur Durchführung eines strukturierten Schulungs- und Behandlungsprogramms 

von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 im stationären Bereich 
 


